
Auszug aus dem Schulgesetz 

Siebter Teil     Schulverfassung  

Erster Abschnitt    Allgemeines  

§ 62   Grundsätze der Mitwirkung  

(1) Lehrerinnen und Lehrer, Eltern, Schülerinnen und Schüler wirken in vertrauensvoller Zu-
sammenarbeit an der Bildungs- und Erziehungsarbeit der Schule mit und fördern dadurch die 
Eigenverantwortung in der Schule. An der Gestaltung des Schulwesens wirken sie durch ihre 
Verbände ebenso wie durch die anderen am Schulwesen beteiligten Organisationen nach 
Maßgabe dieses Teils des Gesetzes mit. 
(2) Die staatliche Verantwortung für die Gestaltung des Schulwesens wird durch die Mitwir-
kungsrechte nicht eingeschränkt. Die Aufsicht des Landes über das Schulwesen, das Recht 
der kommunalen Selbstverwaltung sowie die Rechte der Personalräte, der Schwerbehinder-
tenvertretungen und der Spitzenorganisationen der Gewerkschaften und Berufsverbände blei-
ben unberührt. 

(3) Die an der Mitwirkung Beteiligten sind bei ihrer Tätigkeit in den Mitwirkungsgremien 
verpflichtet, die Rechts- und Verwaltungsvorschriften zu beachten. 

(4) Die in diesem Teil des Gesetzes aufgeführten Mitwirkungsgremien können im Rahmen 
ihrer Zuständigkeit zu allen Angelegenheiten der Schule Stellungnahmen abgeben und Vor-
schläge machen. Sie haben Anspruch auf die erforderliche Information. Gegenüber der Schul-
leitung haben sie ein Auskunfts- und Beschwerderecht und Anspruch auf eine begründete 
schriftliche Antwort. 
(5) Die Mitglieder der Mitwirkungsgremien sind bei der Ausübung ihres Mandats an Aufträge 
und Weisungen nicht gebunden. Sie haben über Angelegenheiten, die ihrer Bedeutung nach 
einer vertraulichen Behandlung bedürfen, auch nach der Beendigung ihrer Amtszeit Ver-
schwiegenheit zu wahren. Einer vertraulichen Behandlung bedürfen Angelegenheiten, die 
einzelne Lehrerinnen und Lehrer, Eltern, Schülerinnen oder Schüler oder Angehörige des 
nicht lehrenden Personals der Schule persönlich betreffen. 
(6) Die Tätigkeit der Eltern, Schülerinnen und Schüler in den Mitwirkungsgremien ist ehren-
amtlich; eine Entschädigung wird nicht gezahlt. Für die Lehrerinnen und Lehrer gehört die 
Tätigkeit in den Mitwirkungsgremien zu ihren dienstlichen Aufgaben. 

(7) Mitwirkungsgremien tagen in der Regel außerhalb der allgemeinen Unterrichtszeit. Über 
Ausnahmen, insbesondere bei Ganztagsschulen, entscheidet die Schulaufsichtsbehörde. Bei 
der Festsetzung von Sitzungsterminen ist im Übrigen auf die Berufstätigkeit der Mitglieder 
sowie auf das Alter der teilnehmenden Schülerinnen und Schüler Rücksicht zu nehmen. Der 
Schülerrat (§ 74 Abs. 3 ) kann während der allgemeinen Unterrichtszeit zusammentreten; da-
bei ist auf die Unterrichtsveranstaltungen Rücksicht zu nehmen. 

(8) Schülerinnen und Schüler aus Migrantenfamilien und ihre Eltern sollen in den Mitwir-
kungsgremien angemessen vertreten sein. 

(9) Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter sind Lehrerinnen und Lehrer im Sinne die-
ses Teils des Gesetzes. 

(10) Die Schule stellt den Mitwirkungsgremien die notwendigen Einrichtungen und Hilfsmit-
tel zur Verfügung. 



§ 63   Verfahren  

(1) Die oder der Vorsitzende beruft das Mitwirkungsgremium bei Bedarf ein. Es ist unverzüg-
lich einzuberufen, wenn ein Drittel der Mitglieder dies verlangt. Die Mitglieder sind rechtzei-
tig unter Beifügung der Tagesordnung und der Beratungsunterlagen schriftlich zu laden. 

(2) Sitzungen der Mitwirkungsgremien sind nicht öffentlich. Mit den Stimmen von zwei Drit-
teln der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder kann für einzelne Angelegenheiten die 
Schulöffentlichkeit hergestellt werden; dies gilt nicht für Personalangelegenheiten. Eine Ver-
tretung der Schulaufsichtsbehörde kann an den Sitzungen der Konferenzen teilnehmen. Die 
Schulleiterin oder der Schulleiter lädt den Schulträger zu allen Sitzungen der Schulkonferenz 
ein. Der Schulträger hat das Recht, dort Anträge zu stellen. 
(3) Stimmberechtigt sind die Mitglieder des Mitwirkungsgremiums. Auch die Mitglieder mit 
beratender Stimme können Anträge stellen. Schülerinnen und Schüler ab Klasse 7 können in 
Mitwirkungsgremien gewählt werden. Lehrerinnen und Lehrer können nicht als Elternvertre-
terin oder Elternvertreter an der eigenen Schule gewählt werden. 
(4) Beschlüsse werden mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst, soweit nichts an-
deres bestimmt ist. Stimmenthaltungen werden bei der Berechnung der Mehrheit nicht mitge-
zählt. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme der oder des Vorsitzenden den Ausschlag. § 66 
Abs. 6 bleibt unberührt. Über jede Sitzung ist eine Niederschrift zu fertigen, die mindestens 
den Wortlaut der Beschlüsse und die Stimmenmehrheit enthält, mit der sie gefasst sind. Ein-
sprüche gegen die Niederschrift sind zu vermerken. Die Niederschriften sind für die Mitglie-
der sowie für die zur Teilnahme an der Sitzung Berechtigten des jeweiligen Mitwirkungsgre-
miums zur Einsicht bereit zu halten. 
(5) Ein Mitwirkungsgremium ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte der stimmberech-
tigten Mitglieder anwesend ist. Solange die Beschlussunfähigkeit nicht festgestellt ist, gilt das 
Mitwirkungsgremium als beschlussfähig. Ein Mitwirkungsgremium ist ohne Rücksicht auf 
die Zahl der anwesenden Mitglieder beschlussfähig, wenn es wegen Beschlussunfähigkeit 
erneut zur Beratung desselben Gegenstandes einberufen worden ist; hierauf ist bei der erneu-
ten Einberufung hinzuweisen. 
(6) Die Schulkonferenz kann ergänzende Verfahrensvorschriften erlassen. 

§ 64   Wahlen  

(1) Die Vorsitzenden der Mitwirkungsgremien und ihre Stellvertretungen sowie die Mitglie-
der der Schulkonferenz werden in geheimen Wahlgängen gewählt. Alle übrigen Wahlen sind 
offen, sofern nicht ein Fünftel der anwesenden Stimmberechtigten einem Antrag auf geheime 
Wahl zustimmt; in diesem Fall können Wahlen für verschiedene Ämter in einem Wahlgang 
durchgeführt werden. Gewählt ist, wer die meisten Stimmen erhalten hat. Bei Stimmengleich-
heit entscheidet eine Stichwahl und bei erneuter Stimmengleichheit das Los. 

(2) Wahlen gelten für ein Schuljahr. Ein Mitwirkungsgremium besteht bis zum ersten Zu-
sammentreten des neugewählten Mitwirkungsgremiums im neuen Schuljahr. 

(3) Die Mitgliedschaft endet, wenn die Wählbarkeitsvoraussetzungen entfallen sind oder 
wenn vom jeweiligen Wahlorgan mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der anwesenden 
stimmberechtigten Mitglieder eine Nachfolgerin oder ein Nachfolger gewählt wird. Bei 
Vertreterinnen und Vertretern der Eltern und der Schülerinnen und Schüler endet die Mit-
gliedschaft auch, wenn sie ihr Mandat niederlegen. Sie endet ferner bei Eltern, wenn ihr Kind 
volljährig wird oder die Schule verlässt. Bei den Mitgliedern der Schulkonferenz, Vorsitzen-



den und stellvertretenden Vorsitzenden der Klassenpflegschaft endet das Mandat erst zu dem 
in Absatz 2 bestimmten Zeitpunkt. 
(4) Unbeschadet des Beanstandungsrechts der Schulleiterin oder des Schulleiters (§ 59 Abs. 8 
) kann jede oder jeder Wahlberechtigte innerhalb von zwei Wochen nach Bekanntgabe des 
Wahlergebnisses gegen die Gültigkeit einer Wahl bei der Schulleitung schriftlich Einspruch 
einlegen. Der Einspruch kann nur darauf gestützt werden, dass  

Ø die Voraussetzungen der Wählbarkeit nicht erfüllt sind,  

Ø bei der Vorbereitung der Wahl oder bei der Wahlhandlung Unregelmäßigkeiten 
vorgekommen sind, die für das Wahlergebnis erheblich gewesen sein können.  

Ø Wird dem Einspruch nicht stattgegeben, entscheidet die Schulaufsichtsbehörde.  
(5) Die Schulkonferenz kann ergänzende Wahlvorschriften erlassen. 

 
Zweiter Abschnitt   Mitwirkung in der Schule  
§ 65   Aufgaben der Schulkonferenz  
 

(1) An jeder Schule ist eine Schulkonferenz einzurichten. Sie ist das oberste Mitwirkungs-
gremium der Schule, in dem alle an der Bildungs- und Erziehungsarbeit der Schule Beteilig-
ten zusammenwirken. Sie berät in grundsätzlichen Angelegenheiten der Schule und vermittelt 
bei Konflikten innerhalb der Schule. Sie kann Vorschläge und Anregungen an den Schulträger 
und an die Schulaufsichtsbehörde richten. 
(2) Die Schulkonferenz entscheidet im Rahmen der Rechts- und Verwaltungsvorschriften in 
folgenden Angelegenheiten:  

1. Schulprogramm (§ 3 Abs. 2 ),  

2. Maßnahmen der Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung (§ 3 Abs. 3),  
3. Abschluss von Vereinbarungen über die Kooperation von Schulen und die Zu-

sammenarbeit mit anderen Partnern (§ 4 Abs. 3, § 5, § 9 Abs. 3),  
4. Festlegung der beweglichen Ferientage (§ 7 Abs. 2),  

5. Unterrichtsverteilung auf sechs Wochentage (§ 8 Abs. 1),  
6. Einrichtung außerunterrichtlicher Ganztags- und Betreuungsangebote (§ 9 Abs. 2) 

sowie die Rahmenplanung von Schulveranstaltungen außerhalb des Unterrichts,  
7. Organisation der Schuleingangsphase (§ 11 Abs. 2 und 3),  

8. Vorschlag zur Einrichtung des Gemeinsamen Unterrichts (§ 20 Abs. 7 und 8),  
9. Erprobung und Einführung neuer Unterrichtsformen (§ 29 Abs. 2),  

10. Einführung von Lernmitteln (§ 30 Abs. 3) und Bestimmung der Lernmittel, die im 
Rahmen des Eigenanteils zu beschaffen sind (§ 96),  

11. Grundsätze für Umfang und Verteilung der Hausaufgaben und Klassenarbeiten,  
12. Grundsätze zum Umgang mit allgemeinen Erziehungsschwierigkeiten sowie zum 

Abschluss von Bildungs- und Erziehungsvereinbarungen (§ 42 Abs. 5),  
13. Information und Beratung (§ 44),  

14. Grundsätze für die Betätigung von Schülergruppen (§ 45 Abs. 4),  



15. Grundsätze über Aussagen zum Arbeits- und Sozialverhalten in Zeugnissen (§ 49 
Abs. 2),  

16. Wirtschaftliche Betätigung (§ 55) und Sponsoring (§ 99 Abs. 1),  

17. Schulhaushalt (§ 59 Abs. 9),  
18. Wahl der Schulleiterin oder des Schulleiters (§ 61 Abs. 1 und 2),  

19. ergänzende Verfahrens- und Wahlvorschriften (§ 63 Abs. 6 und § 64 Abs. 5),  
20. Einrichtung und Zusammensetzung von Fachkonferenzen oder Bestellung einer 

Vertrauensperson (§ 70 Abs. 5 ), Teilkonferenzen und des Vertrauensausschusses 
(§ 67 Abs. 1 und 2),  

21. besondere Formen der Mitwirkung (§ 75),  
22. Mitwirkung beim Schulträger (§ 76),  

23. Erlass einer Schulordnung,  
24. Ausnahmen vom Alkohol- und Rauchverbot (§ 54 Abs. 5).  

25. Erhöhung der Zahl der Vertretungen der Eltern in Fachkonferenzen und Bildungs-
gangkonferenzen (§ 70 Abs. 1).  

26. Empfehlung zum Tragen einheitlicher Schulkleidung (§ 42 Abs. 8).  
(3) Das Ministerium kann durch Rechtsverordnung der Schulkonferenz weitere Angelegen-
heiten aus der Bildungs- und Erziehungsarbeit der Schule zur Entscheidung übertragen. 

§ 66   Zusammensetzung der Schulkonferenz  

(1) Die Schulkonferenz hat bei Schulen mit  

Ø bis zu 200 Schülerinnen und Schülern 6 Mitglieder,  
Ø bis zu 500 Schülerinnen und Schülern 12 Mitglieder,  

Ø mehr als 500 Schülerinnen und Schülern 18 Mitglieder, an Schulen mit Sekundarstufe 
I und II 20 Mitglieder.  

(2) Die Schulkonferenz kann mit den Stimmen von zwei Dritteln ihrer Mitglieder beschließen, 
wobei das Verhältnis der Zahlen nach Absatz 3 zu wahren ist. 

(3) Mitglieder der Schulkonferenz sind die Schulleiterin oder der Schulleiter sowie die ge-
wählte Vertretung der Lehrerinnen und Lehrer, Eltern, Schülerinnen und Schüler im Verhält-
nis Lehrerinnen und Lehrer : Eltern : Schülerinnen und Schüler  
an Schulen der Primarstufe  
1 : 1 : 0  
an Schulen der Sekundarstufe I sowie an Schulen mit Primarstufe und Sekundarstufe I  
3 : 2 : 1  
an Schulen der Sekundarstufe II  
3 : 1 : 2  
an Schulen der Sekundarstufe I und II  
2 : 1 : 1  
an Weiterbildungskollegs und dem Kolleg für Aussiedlerinnen und Aussiedler 1 : 0 : 1.  



(4) An Berufskollegs mit bis zu 500 Schülerinnen und Schülern gehören der Schulkonferenz 
je ein Mitglied als Vertreterin oder Vertreter der Ausbildenden und der Auszubildenden mit 
Stimmrecht sowie je ein weiteres Mitglied als Vertreterin oder Vertreter der Ausbildenden 
und der Auszubildenden mit beratender Stimme an. An Berufskollegs mit mehr als 500 Schü-
lerinnen und Schülern gehören der Schulkonferenz je zwei Mitglieder als Vertreterinnen und 
Vertreter der Ausbildenden und der Auszubildenden mit Stimmrecht an. Die Mitglieder mit 
Stimmrecht werden auf die Zahl der Vertreterinnen und Vertreter der Eltern und der Schüle-
rinnen und Schüler gemäß den Absätzen 1 und 3 angerechnet. Die Vertretung der Ausbilden-
den wird von der zuständigen Stelle gemäß § 71 des Berufsbildungsgesetzes benannt. Die im 
Bezirk der zuständigen Stelle bestehenden Gewerkschaften und selbstständigen Vereinigun-
gen von Arbeitnehmern mit sozial- oder berufspolitischer Zwecksetzung benennen die Vertre-
tung der Auszubildenden. 
(5) Die oder der Vorsitzende der Schulpflegschaft und die Schülersprecherin oder der Schü-
lersprecher sind jeweils unter Anrechnung auf die Zahl der Vertreterinnen und Vertreter der 
Eltern und der Schülerinnen und Schüler gemäß den Absätzen 1 und 3 Mitglieder der Schul-
konferenz, sofern sie dies nicht ablehnen. 
(6) Die Schulleiterin oder der Schulleiter führt den Vorsitz in der Schulkonferenz. Sie oder er 
hat, ebenso wie im Falle der Verhinderung die ständige Vertretung, kein Stimmrecht. Abwei-
chend hiervon gibt bei Stimmengleichheit ihre oder seine Stimme den Ausschlag. Die ständi-
ge Vertretung und die Verbindungslehrerinnen und -lehrer nehmen beratend an der Schulkon-
ferenz teil. 

(7) Die Schulkonferenz kann Vertreterinnen und Vertreter schulergänzender Angebote und 
Personen aus dem schulischen Umfeld als beratende Mitglieder berufen. 

§ 67   Teilkonferenzen, Eilentscheidungen  

(1) Die Schulkonferenz kann für besondere Aufgabengebiete Teilkonferenzen einrichten; sie 
legt die Zusammensetzung fest. Die Teilkonferenz berät über das ihr zugewiesene Aufgaben-
gebiet und bereitet Beschlüsse der Schulkonferenz vor. In einzelnen Angelegenheiten kann 
die Schulkonferenz widerruflich die Entscheidungsbefugnis auf eine Teilkonferenz übertra-
gen. Auf Verlangen der Gruppe der Lehrerinnen und Lehrer, der Eltern oder der Schülerinnen 
und Schüler in der Schulkonferenz gehört eine Vertreterin oder ein Vertreter der entsprechen-
den Gruppe der Teilkonferenz an. 

(2) Die Schulkonferenz kann als Teilkonferenz einen Vertrauensausschuss bilden oder eine 
Vertrauensperson bestellen, die bei Konflikten vermitteln und mit den Beteiligten einver-
nehmliche Lösungen herbeiführen sollen. 
(3) An Berufskollegs kann einer Teilkonferenz auch angehören, wer nicht Mitglied der Schul-
konferenz ist. Für Teilkonferenzen mit berufsfeldbezogenen Aufgaben sind dort je eine Ver-
tretung der Ausbildenden und der Auszubildenden des betreffenden Berufsfeldes als Mitglie-
der zu berufen, soweit diese nicht bereits in der Schulkonferenz vertreten sind. 
(4) In Angelegenheiten der Schulkonferenz, die keinen Aufschub dulden, entscheidet die 
Schulleiterin oder der Schulleiter (Vorsitz) gemeinsam mit je einer von der Schulkonferenz 
aus ihrer Mitte gewählten Vertretung der in der Schulkonferenz vertretenen Gruppen. Die 
Mitglieder der Schulkonferenz sind darüber unverzüglich zu unterrichten. Die Entscheidung 
ist der Schulkonferenz in der nächsten Sitzung zur Genehmigung vorzulegen. 



(5) Kann in dringenden Angelegenheiten auch ein Beschluss gemäß Absatz 4 nicht rechtzeitig 
herbeigeführt werden, trifft die Schulleiterin oder der Schulleiter die Entscheidung und gibt 
sie der Konferenz unverzüglich bekannt. 

(6) Die Schulkonferenz kann Entscheidungen gemäß den Absätzen 1 bis 5 aufheben, soweit 
dadurch nicht schon Rechte anderer entstanden sind. 

§ 68   Lehrerkonferenz  

(1) Mitglieder der Lehrerkonferenz sind die Lehrerinnen und Lehrer sowie das pädagogische 
und sozialpädagogische Personal gemäß § 58. Den Vorsitz führt die Schulleiterin oder der 
Schulleiter. 
(2) Die Lehrerkonferenz berät über alle wichtigen Angelegenheiten der Schule; sie kann hier-
zu Anträge an die Schulkonferenz richten. 

(3) Die Lehrerkonferenz entscheidet über  
Ø Grundsätze für die Unterrichtsverteilung und die Aufstellung von Stunden-, Aufsichts- 

und Vertretungsplänen,  
Ø Grundsätze für die Verteilung der Sonderaufgaben auf Vorschlag der Schulleiterin o-

der des Schulleiters,  
Ø Grundsätze für die Lehrerfortbildung auf Vorschlag der Schulleiterin oder des Schul-

leiters,  
Ø Grundsätze für die Festsetzung der individuellen Pflichtstundenzahl der Lehrerinnen 

und Lehrer auf Vorschlag der Schulleiterin oder des Schulleiters,  
Ø Vorschläge an die Schulkonferenz zur Einführung von Lernmitteln,  

Ø weitere Angelegenheiten, die ausschließlich oder überwiegend unmittelbar die Lehre-
rinnen und Lehrer und das pädagogische und sozialpädagogische Personal betreffen.  

(4) Die Lehrerkonferenz wählt die Vertreterinnen und Vertreter der Gruppe der Lehrerinnen 
und Lehrer für die Schulkonferenz. Gewählte sind verpflichtet, die Wahl anzunehmen, wenn 
nicht ein wichtiger Grund entgegensteht. Die Lehrerkonferenz kann auch pädagogische oder 
sozialpädagogische Fachkräfte wählen, die im Rahmen außerunterrichtlicher Angebote tätig 
sind und nicht der Schule angehören. 
(5) Die Lehrerkonferenz kann die Einrichtung von Teilkonferenzen beschließen und ihnen 
Angelegenheiten ihres Aufgabenbereichs ganz oder teilweise übertragen. § 67 Abs. 1 und 6 
gilt entsprechend. 

(6) Wenn die weiblichen Mitglieder der Lehrerkonferenz dies beschließen, bestellt die Schul-
leiterin oder der Schulleiter eine Ansprechpartnerin für Gleichstellungsfragen. 

§ 69   Lehrerrat  

(1) Die Lehrerkonferenz wählt einen Lehrerrat in geheimer und unmittelbarer Wahl. Ihm ge-
hören mindestens drei, höchstens fünf Lehrerinnen und Lehrer oder Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter gemäß § 58 an. Der Lehrerrat wählt aus seiner Mitte eine Person für den Vorsitz 
und eine Stellvertretung. 



(2) Der Lehrerrat berät die Schulleiterin oder den Schulleiter in Angelegenheiten der Lehre-
rinnen und Lehrer sowie der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gemäß § 58 und vermittelt auf 
Wunsch in deren dienstlichen Angelegenheiten. Die Schulleiterin oder der Schulleiter ist ver-
pflichtet, den Lehrerrat in allen Angelegenheiten der in Satz 1 genannten Personen zeitnah 
und umfassend zu unterrichten und anzuhören. 

(3) Bei Einstellungen in befristete Arbeitsverhältnisse zur Sicherung eines unvorhersehbaren 
Vertretungsunterrichts und der Eingruppierung ist die Zustimmung des Lehrerrates erforder-
lich. Die Zustimmung gilt als erteilt, wenn der Lehrerrat der Maßnahme nicht innerhalb einer 
Woche nach Zugang der Mitteilung unter Angabe der Gründe schriftlich widersprochen hat. 
Stimmt der Lehrerrat nicht zu, ist der Personalrat abweichend von § 94 Abs. 4 des Landesper-
sonalvertretungsgesetzes zu beteiligen. 

(4) Das Ministerium wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des für Schu-
le zuständigen Landtagsausschusses im Einvernehmen mit dem Innenministerium weitere 
Angelegenheiten zu bestimmen, bei denen der Lehrerrat an die Stelle des Personalrats tritt, 
und hierfür die Rechtsstellung, die Aufgaben und die Befugnisse des Lehrerrats und das Be-
teiligungsverfahren zu regeln. 

§ 70   Fachkonferenz, Bildungsgangkonferenz  

(1) Mitglieder der Fachkonferenz sind die Lehrerinnen und Lehrer, die die Lehrbefähigung für 
das entsprechende Fach besitzen oder darin unterrichten. Die Fachkonferenz wählt aus ihrer 
Mitte eine Person für den Vorsitz. Je zwei Vertretungen der Eltern und der Schülerinnen und 
Schüler, an Berufskollegs zusätzlich je zwei Vertretungen der Ausbildenden und Auszubil-
denden, können als Mitglieder mit beratender Stimme teilnehmen. Die Schulkonferenz kann 
eine höhere Zahl von Vertretungen der Eltern beschließen. 

(2) In Berufskollegs können Fachkonferenzen statt für einzelne Fächer für Fachbereiche oder 
Bildungsgänge eingerichtet werden (Bildungsgangkonferenz). 

(3) Die Fachkonferenz berät über alle das Fach oder die Fachrichtung betreffenden Angele-
genheiten einschließlich der Zusammenarbeit mit anderen Fächern. Sie trägt Verantwortung 
für die schulinterne Qualitätssicherung und -entwicklung der fachlichen Arbeit und berät über 
Ziele, Arbeitspläne, Evaluationsmaßnahmen und -ergebnisse und Rechenschaftslegung. 

(4) Die Fachkonferenz entscheidet in ihrem Fach insbesondere über  
Ø Grundsätze zur fachmethodischen und fachdidaktischen Arbeit,  

Ø Grundsätze zur Leistungsbewertung,  
Ø Vorschläge an die Lehrerkonferenz zur Einführung von Lernmitteln.  

(5) In Grundschulen und in Förderschulen kann durch Beschluss der Schulkonferenz auf die 
Einrichtung von Fachkonferenzen verzichtet werden. In diesem Fall übernimmt die Lehrer-
konferenz die Aufgaben der Fachkonferenzen. 

§ 71   Klassenkonferenz, Jahrgangsstufenkonferenz  

(1) Mitglieder der Klassenkonferenz sind die Lehrerinnen und Lehrer sowie das pädagogische 
und sozialpädagogische Personal gemäß § 58. Den Vorsitz führt die Klassenlehrerin oder der 
Klassenlehrer. 



(2) Die Klassenkonferenz entscheidet über die Bildungs- und Erziehungsarbeit der Klasse. Sie 
berät über den Leistungsstand der Schülerinnen und Schüler und trifft die Entscheidungen 
über Zeugnisse, Versetzung und Abschlüsse sowie über die Beurteilung des Arbeitsverhaltens 
und Sozialverhaltens und über weitere Bemerkungen zu besonderen Leistungen und besonde-
rem persönlichen Einsatz im außerunterrichtlichen Bereich § 49 Abs. 2.  

(3) An den Sitzungen der Klassenkonferenz nehmen die oder der Vorsitzende der Klassen-
pflegschaft und ab Klasse 7 die Klassensprecherin oder der Klassensprecher sowie deren 
Stellvertretungen mit beratender Stimme teil; dies gilt nicht, soweit es um die Leistungsbe-
wertung einzelner Schülerinnen oder Schüler geht. Die Schulleiterin oder der Schulleiter oder 
eine von ihr oder ihm beauftragte Lehrerin oder ein von ihm oder ihr beauftragter Lehrer ist 
berechtigt, an den Sitzungen der Klassenkonferenz mit beratender Stimme teilzunehmen. 

(4) Soweit kein Klassenverband besteht, werden die Aufgaben der Klassenkonferenz von der 
Jahrgangsstufenkonferenz wahrgenommen. Mitglieder der Jahrgangsstufenkonferenz sind alle 
in der jeweiligen Jahrgangsstufe unterrichtenden Lehrerinnen und Lehrer. Den Vorsitz führt 
die Stufenleiterin oder der Stufenleiter, die oder der mit der Organisation der Jahrgangsstufe 
beauftragt ist. 

§ 72   Schulpflegschaft  

(1) Mitglieder der Schulpflegschaft sind die Vorsitzenden der Klassenpflegschaften sowie die 
von den Jahrgangsstufen gewählten Vertreterinnen und Vertreter. Ihre Stellvertreterinnen und 
Stellvertreter können, die Schulleiterin oder der Schulleiter soll beratend an den Sitzungen 
teilnehmen. Die Schulpflegschaft wählt eine Vorsitzende oder einen Vorsitzenden und bis zu 
drei Stellvertreterinnen oder Stellvertreter. Wählbar sind neben den Mitgliedern der Schul-
pflegschaft die stellvertretenden Vorsitzenden der Klassen- und Jahrgangsstufenpflegschaften; 
sie werden mit der Wahl Mitglieder der Schulpflegschaft. 
(2) Die Schulpflegschaft vertritt die Interessen der Eltern bei der Gestaltung der Bildungs- 
und Erziehungsarbeit der Schule. Sie berät über alle wichtigen Angelegenheiten der Schule. 
Hierzu kann sie Anträge an die Schulkonferenz richten. Die Schulpflegschaft wählt die Ver-
tretung der Eltern für die Schulkonferenz und die Fachkonferenzen. Die Eltern können über 
die Bildungs- und Erziehungsarbeit auch unter sich beraten. 

(3) Die Schulpflegschaft kann eine Versammlung aller Eltern einberufen. Die Elternversamm-
lung lässt sich über wichtige Angelegenheiten der Schule unterrichten und berät darüber. 

(4) Schulpflegschaften können auf örtlicher und überörtlicher Ebene zusammenwirken und 
ihre Interessen gegenüber Schulträger und Schulaufsicht vertreten. 

§ 73   Klassenpflegschaft, Jahrgangsstufenpflegschaft  

(1) Mitglieder der Klassenpflegschaft sind die Eltern der Schülerinnen und Schüler der Klas-
se, mit beratender Stimme die Klassenlehrerin oder der Klassenlehrer und ab Klasse 7 die 
Klassensprecherin oder der Klassensprecher und die Stellvertretung. Eltern volljähriger Schü-
lerinnen und Schüler können daneben mit beratender Stimme teilnehmen. Die Klassenpfleg-
schaft wählt zu Beginn des Schuljahres eine Vorsitzende oder einen Vorsitzenden und eine 
Stellvertreterin oder einen Stellvertreter. Die Eltern haben für jedes Kind gemeinsam eine 
Stimme. 



(2) Die Klassenpflegschaft dient der Zusammenarbeit zwischen Eltern, Lehrerinnen und Leh-
rern, Schülerinnen und Schülern. Dazu gehören die Information und der Meinungsaustausch 
über Angelegenheiten der Schule, insbesondere über die Unterrichts- und Erziehungsarbeit in 
der Klasse. Die Klassenpflegschaft ist bei der Auswahl der Unterrichtsinhalte zu beteiligen. 
Die Lehrerinnen und Lehrer der Klasse sollen auf Wunsch der Klassenpflegschaft an den Sit-
zungen teilnehmen, soweit dies zur Beratung und Information erforderlich ist. 
(3) Soweit kein Klassenverband besteht, bilden die Eltern der Schülerinnen und Schüler jeder 
Jahrgangsstufe die Jahrgangsstufenpflegschaft. Die Jahrgangsstufenpflegschaft wählt für je-
weils 20 Schülerinnen und Schüler eine Vertreterin oder einen Vertreter für die Schulpfleg-
schaft. Für jede Vertreterin oder jeden Vertreter wird eine Stellvertreterin oder ein Stellvertre-
ter gewählt. 

§ 74   Schülervertretung  

(1) Die Schülervertretung nimmt die Interessen der Schülerinnen und Schüler wahr. Sie ver-
tritt insbesondere deren Belange bei der Gestaltung der Bildungs- und Erziehungsarbeit der 
Schule und fördert ihre fachlichen, kulturellen, sportlichen, politischen und sozialen Interes-
sen. Sie kann sich durch die Mitwirkung in den Gremien an schulischen Entscheidungen 
beteiligen sowie im Rahmen des Auftrags der Schule übertragene und selbstgewählte Aufga-
ben durchführen und schulpolitische Belange wahrnehmen. 
(2) Die Schülerinnen und Schüler der Klasse, des Kurses und der Jahrgangsstufe wirken in 
ihrem Bereich an der Bildungs- und Erziehungsarbeit mit. Sie wählen von der fünften Klasse 
an ihre Sprecherinnen und Sprecher und deren Stellvertretungen. Die Schülerschaft der Voll-
zeitschulen kann im Monat, die Schülerschaft der Teilzeitschulen im Quartal eine Stunde 
während der allgemeinen Unterrichtszeit für Angelegenheiten der Schülervertretung (SV-
Stunde) in Anspruch nehmen. 
(3) Der Schülerrat vertritt alle Schülerinnen und Schüler der Schule; er kann Anträge an die 
Schulkonferenz richten. Mitglieder des Schülerrats sind die Sprecherinnen und Sprecher der 
Klassen und Jahrgangsstufen sowie mit beratender Stimme deren Stellvertretungen. Hat eine 
Jahrgangsstufe mehr als 20 Personen, wählt die Jahrgangsstufe für je weitere 20 Personen 
eine weitere Vertretung für den Schülerrat. Der Schülerrat wählt eine Vorsitzende oder einen 
Vorsitzenden (Schülersprecherin oder Schülersprecher) und bis zu drei Stellvertretungen. Auf 
Antrag von einem Fünftel der Gesamtzahl der Schülerinnen und Schüler wird die Schüler-
sprecherin oder der Schülersprecher von der Schülerversammlung gewählt. Der Schülerrat 
wählt die Vertretung der Schülerschaft für die Schulkonferenz, die Schulpflegschaft und die 
Fachkonferenzen sowie Delegierte für überörtliche Schülervertretungen. 
(4) Der Schülerrat kann im Benehmen mit der Schulleiterin oder dem Schulleiter eine Ver-
sammlung aller Schülerinnen und Schüler (Schülerversammlung) einberufen. Die Schülerver-
sammlung lässt sich über wichtige Angelegenheiten der Schule unterrichten und berät dar-
über. Auf Antrag von einem Fünftel der Schülerinnen und Schüler ist sie einzuberufen. Die 
Schülerversammlung kann bis zu zweimal im Schuljahr während der allgemeinen Unter-
richtszeit stattfinden. Für Versammlungen der Schülerinnen und Schüler der Klassen oder 
Jahrgangsstufen gilt Satz 4 entsprechend. 

(5) Zusammenkünfte von Mitwirkungsgremien der Schülerinnen und Schüler auf dem Schul-
gelände sowie die SV-Stunde sind Schulveranstaltungen. Sonstige Veranstaltungen der Schü-
lervertretung auf dem Schulgelände oder außerhalb des Schulgeländes sind Schulveranstal-
tungen, wenn die Schulleiterin oder der Schulleiter vorher zugestimmt hat. 



(6) Schülerinnen und Schüler dürfen wegen ihrer Tätigkeit in den Mitwirkungsgremien weder 
bevorzugt noch benachteiligt werden. Auf Antrag ist die Tätigkeit im Zeugnis zu vermerken. 
(7) Verbindungslehrerinnen und Verbindungslehrer unterstützen die Arbeit der Schülervertre-
tung. Der Schülerrat wählt je nach Größe der Schule bis zu drei Verbindungslehrerinnen und 
Verbindungslehrer. 

(8) Schülervertretungen können auf örtlicher oder überörtlicher Ebene zusammenwirken und 
ihre Interessen gegenüber Schulträger und Schulaufsicht vertreten. 

§ 75   Besondere Formen der Mitwirkung  

(1) An Förderschulen und an Schulen für Kranke kann die Schulkonferenz beschließen, von 
den Vorschriften über die Zusammensetzung der Schulkonferenz (§ 66 Abs. 3 ), über die 
Schulpflegschaft (§ 72 ) und über die Schülervertretung (§ 74 Abs. 3 bis 6 und 8 ) abzuwei-
chen. Darüber hinaus kann sie beschließen, dass Bedienstete aus dem Bereich des nicht leh-
renden Personals Mitglieder der Lehrerkonferenz sind und ihnen Stimmrecht in der Schulkon-
ferenz einräumen. 
(2) An Weiterbildungskollegs und am Kolleg für Aussiedlerinnen und Aussiedler kann die 
Schulkonferenz für die Aufgaben und die Größe der Schulkonferenz (§ 65 und § 66 Abs. 1) 
und die Zusammensetzung der Fachkonferenzen (§ 70 Abs. 1) sowie der Klassenkonferenz (§ 
71) weiter gehende Formen der Mitwirkung beschließen. 
(3) An Berufskollegs kann die Schulkonferenz Konferenzen, Schulpflegschaften und Schüler-
räte auf Ebenen einrichten, die der Organisationsstruktur der Schule besser entsprechen. 
(4) An Offenen Ganztagsschulen (§ 9 Abs. 3) vereinbart die Schule mit ihren Kooperations-
partnern besondere Regelungen zur Mitwirkung der pädagogischen Betreuungskräfte dieser 
Partner. Die Vereinbarung bedarf der Zustimmung der Schulkonferenz. 

(5) An Grundschulen mit Teilstandorten kann die Schulkonferenz neben der Schulpflegschaft 
Teilschulpflegschaften einrichten 

 

Dritter Abschnitt   Mitwirkung beim Schulträger und beim Ministerium  

§ 76   Mitwirkung beim Schulträger  

Schule und Schulträger wirken bei der Entwicklung des Schulwesens auf örtlicher Ebene zu-
sammen. Die Schule ist vom Schulträger in den für sie bedeutsamen Angelegenheiten zu 
beteiligen. Hierzu gehören insbesondere  

Ø Teilung, Zusammenlegung, Änderung und Auflösung der Schule,  
Ø Aufstellung und Änderung von Schulentwicklungsplänen,  

Ø Festlegung von Schuleinzugsbereichen für Förderschulen,  
Ø räumliche Unterbringung und Ausstattung der Schule sowie schulische Baumaßnah-

men,  
Ø Schulwegsicherung und Schülerbeförderung,  

Ø Zusammenarbeit von Schulen und anderen Bildungseinrichtungen,  



Ø Umstellung auf die Ganztagsschule,  

Ø Einrichtung des Gemeinsamen Unterrichts,  
Ø Teilnahme an Schulversuchen.  

§ 77   Mitwirkung beim Ministerium  

(1) In schulischen Angelegenheiten von allgemeiner und grundsätzlicher Bedeutung beteiligt 
das Ministerium die am Schulleben beteiligten Verbände und Organisationen. 

(2) Die Beteiligung erstreckt sich insbesondere auf  
Ø Änderungen dieses Gesetzes,  

Ø Richtlinien und Lehrpläne,  
Ø Ausbildungs- und Prüfungsordnungen,  
Ø Schulversuche,  

Ø Regelungen über die Abstimmung zwischen schulischer und betrieblicher Ausbildung.  
(3) Zu beteiligen sind  

Ø die Spitzenorganisationen der zuständigen Gewerkschaften und Berufsverbände im 
Lande im Sinne von § 106 des Landesbeamtengesetzes,  

Ø die auf Landesebene für mindestens eine Schulform organisierten Elternverbände,  
Ø Zusammenschlüsse von Schülervertretungen, soweit sie auf Landesebene organisiert 

sind (Landesschülervertretung),  
Ø Vereinigungen von Schulleiterinnen und Schulleitern von erheblicher Bedeutung,  

Ø die Vereinigung der Industrie- und Handelskammern des Landes Nordrhein-
Westfalen, der Westdeutsche Handwerkskammertag und die Landesvereinigung der 
Arbeitgeberverbände Nordrhein-Westfalen,  

Ø die Kirchen,  

Ø die überörtlichen Zusammenschlüsse der Träger der Ersatzschulen von erheblicher 
Bedeutung,  

Ø die kommunalen Spitzenverbände,  
Ø die landesweiten Zusammenschlüsse der Träger der freien Jugendhilfe, soweit Belan-

ge der Jugendhilfe berührt sind.  
(4) Das Ministerium lädt die Elternverbände nach Absatz 3 Nr. 2 mindestens halbjährlich zu 
einem Gespräch über schulische Angelegenheiten im Sinne des Absatzes 1 ein. 
 


